
Kuriositätenkatalog BRD - Teil 2, heute: Grundbesitz und Eigentum.

Ausländische Käufer verlangen bei einem Hauskauf in der Bundesrepublik eine Eigentumsurkunde. Ein Grundbuchauszug reicht 
ihnen NICHT aus. Im Zuge der Grundbuch-Digitalisierung, welche auch für das Katasteramt geplant ist, scheint nicht nur die 
Fälschungssicherheit, sondern die Rechtssicherheit generell strittig... Was sagt uns das und woran liegt das?

 GBO § 131
 (1) Wird das Grundbuch in maschineller Form als automatisierte Datei geführt, so tritt an die Stelle der Abschrift der Ausdruck und an die Stelle der beglaubigten 
 Abschrift der amtliche Ausdruck. Die Ausdrucke werden nicht unterschrieben. Der amtliche Ausdruck ist als solcher zu bezeichnen und mit einem Dienstsiegel oder 
 -stempel zu versehen; er steht einer beglaubigten Abschrift gleich.

FAZIT 1: Das mag im Privat-/Vertragsrecht, also der aktuellen untersten Rechtsebene so funktionieren. Mich würde allerdings 
 interessieren, was die Alliierten bei Ausrufung des Kriegszustandes dazu sagen:

 SHAEF Gesetz Nr. 52 Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen 
 Artikel II — Verbotene Handlungen
 3.  Niemand  darf  im  Widerspruch  mit den Bestimmungen dieses Gesetzes oder ohne Erlaubnis oder Anweisung der Militärregierung Vermögen der nach
 bezeichneten Art einführen, erwerben, in Empfang nehmen, kaufen, verkaufen, vermieten, verpachten, übertragen, ausführen, verpfänden, belasten 
 oder sonstwie darüber verfügen oder zerstören oder den Besitz oder die Kontrolle über derartiges Vermögen aufgeben:
  a) Vermögen der in Artikel I bezeichneten Art;
  b) Vermögen im Eigentum oder unter Kontrolle eines Kreises, einer Gemeinde oder einer sonstigen gleichartigen politischen Unterabteilung;

Eine solche Erlaubnis ist unten mittig abgebildet und besitzen nach meiner persönlichen Einschätzung nicht einmal 5 % aller 
paktizierenden Anwälte und Notare der BRD. Die Folge ist, dass sämtliches vermutetes Eigentum lediglich  als Grundbesitz der 
Sperre, Kontrolle und Beschlagnahme unterliegt - mit einer Ausnahme...

Unterschriften 
gemäß §126 BGB:

1980:  volle Staatshaftung

19.10.1982: Urteil des  BVG (BVerfGE 61, 149)
  Aufhebung der Staatshaftung

Bis in die 1990er Jahre wurde zumeist unbewusst 
verfahren wie bisher - allerdings mit voller privater 
Haftung...

24.04.2006: Verö�entlichung der Bundes-
  bereinigungsgesetze 1 und 2

Von nun an konnten Rechtsakte ohne Unterschrift
Geltung erlangen. 

Grundbuchauszug Niedersachsen, 2006:

Auszug SHAEF-Gesetz Nr. 52 
geänderte Fassung
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Alliierten-Genehmigung / Zulassung
für BRD-Rechtsanwälte und Notare

beglaubigter Flurstücks- und Eigen-
tumsnachweis vom Katasteramt

FAZIT 2:

Eigentümer ist die Natür-
liche Person Flath, Tobias.
Das Dokument entfaltet 
nur Wirksamkeit i.V.m.
einem Staatsangehörig-
keitsausweis, da nur dieser 
den Rechtskreis „Germany“
bzw. Deutschland als
Ganzes per RuStaG 1913 
zugänglich macht.

Nur dann sind beide 
Faktoren erfüllt; SHAEF 
Gesetz Nr. 52 Art. 1 Satz 1 (b)
UND der Eigentumsnach-
weis. Ohne diese gibt es wie 
beim Auto nur Besitz, aber 
kein Eigentum für Deutsche.
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